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Stellungnahme Bundesamt für Verkehr (BAV)
Das BAV hat in seiner internen Vernehmlassung das vom ESTI als Leitbehörde geführte Vorhaben der 
Axpo Grid AG geprüft. Nach Überprüfung der zur Verfügung gestellten Dokumente teilt das BAV mit:

☐ Stimmt dem Vorhaben zu ☐ Stimmt dem Vorhaben 
nicht zu 

☒ Stimmt dem Vorhaben 
mit Auflagen zu1 

Die vorliegende Stellungnahme im Sinne von Art. 62a, Abs. 1 RVOG2 betrifft das Vorhaben mit 
nachfolgenden Gesuchen:

L-0159138.6 110 kV-Leitung Axpo/SBB Aathal - Uster - Volketswil
- Verlegung der bestehenden Leitung zwischen Mast Nr. 10 und Nr. 17

1 Eine Auflage auferlegt dem Verfügungsadressaten Pflichten, ohne damit die Rechtswirksamkeit der Verfügung zu tangieren. Im Gegensatz dazu 
stehen Bedingungen, die je nach Ausgestaltung, die Rechtswirksamkeit der Verfügung beeinflussen. Eine Bedingung liegt bspw. vor, wenn zur 
Erteilung einer Genehmigung aus kantonaler Sicht zuerst eine gesetzliche Voraussetzung erfüllt sein muss.

2 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, SR 172.010

Eidgenössisches Starkstrominspektorat
Herr Andreas Schlageter
Luppmenstrasse 1 
8320 Fehraltorf
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Aktenzeichen: BAV-411.09-3/257/68/2

Das BAV hat in seiner Vernehmlassung folgende Fachsektionen / Dienststellen angehört: 
• Sektion Elektrische Anlagen

Genehmigungsbehörde im Sinne von Art. 16 Abs. 2 Bst. a EleG3 ist das Eidgenössische Starkstrom-
ispektorat (ESTI).

Zusammenfassend beantragt das BAV folgende Auflagen in die ESTI-Verfügung zu übernehmen:

Allgemeine Auflage:

Detailtexte:

Betriebsinhaberin der Hochspannungsanlagen ist die Axpo Grid AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden.

Der Planvorlage liegt eine Stellungnahme der betroffenen Bahn (SBB) bei.

Freundliche Grüsse

BUNDESAMT FÜR VERKEHR

Abteilung Sicherheit

Roger Schürch, Sachbearbeiter
Sektion Elektrische Anlagen

Per Zeiger an: ElektrischeAnlagen@bav.admin.ch

3 Elektrizitätsgesetz SR 734.0

1. Die Gesuchstellerin hat gemäss Art. 33 Abs. 1 LeV sicherzustellen, dass der Abstand 
zwischen spannungsführenden Leitern unter sich und zu Tragwerken so bemessen ist, dass in 
den voraussehbaren Fällen keine Spannungsüberschläge, Spannungsübertritte, Erdschlüsse 
oder Kurzschlüsse auftreten können. Für die jeweiligen Abstände ist nach Art. 33 Abs. 2 LeV 
zu verfahren.
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